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Einleitung

Das «Chloster» ist ein historisches Wohnhaus im kom-

munalen Inventar und befindet sich im Eigentum der 

Gemeinde Aeugst am Albis. 

Um preisgünstigen Wohnraum zu fördern und den 

Erhalt der bestehenden Bausubstanz sicherzustellen, 

hat die Gemeinde Offerten für einen Verkauf oder eine 

Abgabe im Baurecht eingeholt. Erwartet wurden qua-

litativ hochwertige Konzepte, die sowohl die Sanie-

rung des bestehenden Gebäudes als auch einen mög-

lichen ergänzenden Neubau auf dem Grundstück 

umfassten. 

Im Zentrum der Beurteilung standen der respektvolle 

Umgang mit dem historischen Bestand, archi-

tektonische Qualität sowie die langfristige, nach-

haltige Nutzung. 

Die vorliegende Bericht dokumentiert das Vorgehen 

sowie die eingegangenen Vorschläge zur zukünftigen 

Entwicklung der Liegenschaft.
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Porträt Bauherrschaft
Die Gemeinde Aeugst am Albis liegt im Bezirk Affoltern 
im Kanton Zürich. Topografisch besteht sie aus zwei 
unterschiedlichen Teilen. Einerseits aus dem Aeugstertal 
mit dem Oberlauf der Reppisch angesiedelten Weilern, 
wo sich das «Chloster» befindet, sowie dem Türlersee 
und andererseits dem Aeugsterberg mit dem an seinem 
südwestlichen Abhang gelegenen Dorf Aeugst. Der zum 
Tal gehörende Weiler Müliberg verbindet die beiden 
Gemeindeteile. 

Aufgabe Projektstudie
Das historische Wohnhaus soll energetisch saniert wer-
den. Mit weiteren Sanierungsmassnahmen sollen die 12 
Wohnungen bezüglich Gebrauchstauglichkeit an heutige 
Bedürfnisse angepasst werden. Die Grundrisse der Woh-
nungen können bei Bedarf angepasst werden. Jedoch 
sind die Allgemeinen Bauvorschriften für Kernzone K2A 
Schwarze Bauten zu beachten. 

Der Rückbau des «Chlosters» ist nicht möglich, jedoch 
der des Garagengebäudes. Im Falle eines Rückbaus des 
Garagengebäudes hat das Grundstück noch eine Aus-
nützungsreserve. Die Gemeinde strebt eine bessere Aus-
nützung der Parzelle im Sinne der Verdichtung an. Bei 
besonders guter Gestaltung, mit passender Konstruktion 
und Materialisierung, ist ein gut ins Ortsbild eingefüg-
ter Erweiterungsbau möglich. Als Nutzung ist ebenfalls 
preisgünstiger Wohnungsbau vorzusehen, möglichst ge-
eignet für Personen mit Mobilitätseinschränkungen. An 
der Westfassade des «Chlosters» ist ein Anbau aus denk-
malpflegerischer Sicht vorstellbar.

Perimeter
Das Gebäude «Chloster» liegt südlich der Einmündung 
des Mülibergbaches in die Reppisch. 
Hier zweigt auch die Strasse zum Müliberg von der 
Reppischtalstrasse ab.

Das Gebäude steht giebelständig quer zum Hang. Auf der 
Nordseite befindet sich das Garagengebäude. Auf der 
Ostseite ist der Nutzgarten und auf der Südseite erweitert 
sich die Parzelle zu Weideland.

Ausloberin und Art des Verfahrens
Die Gemeinde Aeugst am Albis veranstaltete eine Projekt-
studie im offenen, einstufigen Verfahren für Bietergemein-
schaften, bestehend aus Teams aus dem Fachbereich 
Architektur sowie Investierenden, Genossenschaften 
oder Stiftungen, um Vorschläge für die Sanierung eines 
denkmalgeschützten Wohnhauses im Rahmen eines Ver-
kaufs- oder Baurechtsangebotes zu erhalten.

Die Bietergemeinschaften mussten der Ausloberin zum 
Zeitpunkt der Abgabe einen Projektvorschlag auf Stufe 
«Projektstudie» sowie ein verbindliches Preisangebot für 
den Verkauf oder das Baurecht unterbreiten.
Die Ausloberin liess den Teams die Entscheidung offen, 
ob sie ein Angebot auf Verkauf, Baurecht oder beides ein-
reichen wollten.

Das Beurteilungsgremium sollte im Rahmen der Jurie-
rung eine Bietergemeinschaft auswählen und diese der 
Ausloberin zur Weiterbearbeitung empfehlen.

Ausgangslage
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Ziele und Zielgruppen
Der Studienauftrag verfolgte das Ziel, in einem kombi-
nierten Verfahren gleichzeitig einen Investor für die Rea-
lisierung und eine qualitativ hochwertige Projektstudie 
zu finden.
Die Gemeinde möchte den bestehenden preisgünstige 
Wohnraum erhalten, instandsetzen und eventuell noch 
mit einem Neubau ergänzen. Obwohl die Liegenschaft 
verkauft oder im Baurecht abgetreten werden soll, blei-
ben preisgünstige Wohnungen für die Gemeinde ein 
wichtiges und langfristiges Ziel.
Eine sozialdemografische Durchmischung ist erwünscht. 
Die Zielgruppe kann sehr unterschiedlich sein von Fami-
lien, jungen Leuten – die im Ort bleiben möchten –, oder 
ältere Menschen die in eine kleinere Wohnung umziehen 
möchten. Als Zielgruppe ist vor allem von Personen, die 
über ein reduziertes Haushaltseinkommen verfügen, 
auszugehen.

Beurteilungskriterien
Die architektonischen Konzepte und die Kauf- oder Bau-
rechtsofferten werden getrennt beurteilt. Im Vorder-
grund der Beurteilung steht die Qualität der Konzeptvor-
schläge.
Für die Beurteilung gelten die untenstehenden Kriterien. 
Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung. Die Jury 
wird in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung die 
Qualität der Lösungsvorschläge prüfen. Und in einem 
zweiten Schritt wird die Jury die Höhe Offerten gegen-
einander abwägen. Aufgrund der aufgeführten 
Beurteilungskriterien wird eine Gesamtwertung vor-
genommen.

Beurteilungskriterien für das architektonische Konzept
•	 Konzeptidee
•	 Adäquater Umgang mit der bestehenden Bau-

substanz
•	 Gestalterische Qualität und architektonischer Aus-

druck
•	 Nutzungsqualität der Wohneinheiten
•	 Realisierbarkeit
•	 Differenzierung zwischen privaten, gemeinschaft-

lichen und öffentlichen Bereichen
•	 Qualität und Nutzbarkeit der Freiräume
•	 Erschliessung und Parken auf dem Areal
•	 Niedriger Energiebedarf für Betrieb und Unterhalt
•	 Bauökologisch einwandfreie Konstruktionssysteme 

und Materialien
•	 Erfüllung der im Programm genannten Rahmen-

bedingungen und Ziele
•	 Einbindung in den ortsbaulichen und baulichen Kon-

text (im Falle eines Erweiterungsbaus)
•	 Beurteilungskriterien für die Kauf- oder Baurechts-

zinsofferte
•	 Offerte und Plausibilität des Baurechtszins- und/oder 

Verkaufsangebot
•	 nachvollziehbare Renditeberechnung (Ertrags-

basiertes Baurechtsmodell)

Ausgangslage
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Beurteilungsgremium
Sachjury:
•	 Nadia Hausheer, Gemeindepräsidentin, 		

Ressortvorsteherin Liegenschaften
•	 Rebekka Manso Parada, Gemeinderätin, 		

Hochbauvorsteherin
•	 Bruno Fuchs, Kommission Dorfgeschichte
•	 August Scheiwiller, Architekt
•	 Patrick Wälter, Gemeindeingenieur
•	 Noldi Weibel, Einwohner Aeugstertal, Baukommission

Fachjury:
•	 Gilles Dafflon, Architekt; Blättler Dafflon Architekten
•	 Lukas Felder, Architekt; Felder Architektur
•	 Markus Fischer, Architekt, NDS Denkmalpflege
•	 Christoph Flury, Architekt; Flury+Furrer Architekten
•	 Vanessa Hull, Architektin; Hull Inoue Radlinsky 	

Architekten
•	 Ilinca Manaila, Architektin; GFA Gruppe für 	

Architektur
•	 Philipp Schaefle, Architekt; Studio noun

Experten:
•	 Vit Styrsky, Gemeindeschreiber
•	 Roger Blumenthal, Wüest Partner; Überprüfung 	

Offerten

Vorprüfung und Organisation:
•	 Ina Schmid, planzeit GmbH
•	 Isabel Cruz, planzeit GmbH

Vorprüfung
Von den ursprünglich sieben eingereichten Anmeldungen 
gingen ausschliesslich Projektstudien von zwei Teams 
ein. 

Die zwei eingereichten Projekte wurden gemäss den 
Anforderungen des Programms beurteilt, folgende 
Punkte wurden bei der Vorprüfung berücksichtigt:

•	 Termingerechtigkeit und Vollständigkeit der ein-
gereichten Projektunterlagen

•	 Einhaltung Perimeter
•	 Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben
•	 Erfüllung Anforderungen Wohnen und Funktionalität
•	 Betriebliche und funktionelle Qualitäten des Projekts
•	 Grobkostenvergleich

Die Vorprüfung beantragte beim Beurteilungsgremium, 
beide Projekte zur Beurteilung zuzulassen. 

Beurteilung
Am Montag, dem 19. Mai 2025, fand die Beurteilung 
durch das Gremium statt. Zu Beginn des Tages wurde der 
Antrag der Vorprüfung, beide Projekte zur Beurteilung 
zuzulassen, angenommen.

Die Jury setzten sich in Gruppen mit den Projektstudien 
auseinander und machten sich mit den Inhalten vertraut, 
während verschiedene Themen aus der Vorprüfung näher 
erläutert wurden.
Anschliessend wurden die beiden Beiträge durch die 
Fachjurorinnen und -juroren vertiefend vorgestellt und 
im Plenum eingehend diskutiert. Dabei wurden die 
Projektstudien hinsichtlich ihrer konzeptionellen Ansätze 
und der Erfüllung der Beurteilungskriterien miteinander 
verglichen und bewertet.

Nach einem intensiv geführten Wertungsrundgang emp-
fahl das Beurteilungsgremium einstimmig den Beitrag 
der Genossenschaft Dorfkern in Zusammenarbeit mit der 
Volta Architekturwerkstatt als qualitativ über-
zeugendsten architektonischen Vorschlag zur Weiter-
bearbeitung und Umsetzung.

Abschliessend wurden die verschlossenen Couverts 
geöffnet – eines mit einem Baurechtsangebot, das andere 
mit einem Kaufangebot – und die Plausibilisierung der 
Baurechtsofferte sowie die Ergebnisse der Vergleichsvor-
prüfung erläutert.

Das Gremium bestätigte hiermit einstimmig seine Ent-
scheidung, das Team der Genossenschaft Dorfkern in 
Zusammenarbeit mit der Volta Architekturwerkstatt als 
Sieger des Verfahrens zu bestimmen.

Die Preiserteilung beziehungsweise Entschädigung der 
teilnehmenden Teams wurde wie folgt festgelegt:

Beschluss des Gemeinderats Aeugst: 

Genossenschaft Dorfkern mit Volta Architekturwerkstatt

CHF 65’000.— 

Entschädigung weitere Teilnehmende:

Zobrist + Räbsamen AG mit Studio5K GmbH

CHF 20’000.— 

Gremium, Vorprüfung, Beurteilung
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Projektverfassende
Empfehlung an die Gemeindeversammlung

Projekt 02	

Investierende	 Genossenschaft Dorfkern, Zürich

Verantwortlich	 Benjamin Schubiger

Mitarbeit	 Philipp Schubiger, 

	 Barbara Macher, 

	 Martina Graf,

	 Sabrina Luderer

Architektur 	 Volta Architekturwerkstatt, Zürich

Verantwortlich	 Carmen Schlatter

Mitarbeit 	 Martina Küng, 

	 Anja Schelling

Begleitet durch	 baubüro in situ ag, Zürich

Verantwortlich	 Pascal Angehrn

Landschaft	 Grünklang GmbH, Winterthur

Verantwortlich	 Severin Krieger

Finanzen/Rechtsdienst	 Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Zürich

Verantwortlich	 Gian-Marco Huber, 

	 Mia Vorburger

Haustechnik	 Planforum AG, Winterthur

Verantwortlich	 Cédric Werder

Bauphysik	 Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich

Verantwortlich	 Natalie Schmidt

Projekt 01	

Investierende	 Zobrist + Räbsamen AG, Zürich

Verantwortlich	 Urs Räbsamen, 

	 Dominik Kunz

Architektur 	 Studio5K GmbH, Aesch

Verantwortlich	 Dominik Kunz

Mitarbeit 	 Dario Cavadini, 

	 Josua Frei	





Projektstudien
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Projekt 02	

	 Empfehlung an die Gemeindeversammlung

Investierende	 Genossenschaft Dorfkern, Zürich

Architektur	 Volta Architekturwerkstatt, Zürich

Stellungnahme aus Sicht der Denkmalpflege
Das Projekt folgt bezüglich dem Umgang mit historischen 
Bestand dem Grundsatz «kleinstmöglicher Eingriff mit 
grösstmöglicher Wirkung». Dementsprechend werden 
die Grundrisse der Wohnungen in den Hauptgeschossen 
kaum verändert. In den Dachgeschossen, die erst Ende 
des 20. Jh. ausgebaut wurden, wird eine Klärung herbei-
geführt. Der Lift ist geschickt platziert und verzichtet auf 
eine Unterfahrt. Dank der Beibehaltung des südlichen 
Hauseingangs ist der barrierefreie Zugang zum Lift trotz-
dem gewährleistet. 
Die Volumetrie und die Fassaden werden nicht verändert. 
Einzig für die Zugänge der einzelnen Balkone müssen 
einige Brüstungen unter den Fenstern ausgebrochen wer-
den, was vertretbar ist. Allenfalls ist zu prüfen, ob auf die 
halbgeschossig versetzten Balkone der Eckwohnung 
Nordwest verzichtet werden kann. Die sorgfältige Aus-
gestaltung der Balkone ist wichtig. 

Insgesamt handelt es sich um ein Projekt, welches sich 
bemüht, die historische Bausubstanz so weit wie möglich 
zu schonen und gleichzeitig das wertvolle historische 
Gebäude in Wert zu setzen. 

Projektwürdigung
Konzeptidee
Das Projekt Dorfkern macht die Idee des genossenschaft-
lichen Wohnens zum Programm. Der Vorschlag versteht 
sich als Weiterführen der seit 500 Jahren im Chloster im 
Aeugstertal praktizierten verschiedenen Formen von 
Gemeinschaften, welche hier einfachen zahlbaren Wohn-
raum und damit ihren Lebensmittelpunkt gefunden 
haben.
Um den Anforderungen, Bedürfnissen und Vorgaben an 
eine zeitgemässe Wohnnutzung zu genügen, wird das his-
torische Hauptgebäude um einen anstelle der rück-
gebauten Garagen liegenden Erweiterungsbau ergänzt. 
Dabei wird zugunsten einer ortsverträglichen Verdichtung 
auf die Maximalausnutzung verzichtet.
Zwischen den beiden Gebäuden entsteht nun ein locker 
gefasster Aussenraum, welcher als zentraler Dorfkern den 
Schwerpunkt der gemeinschaftlichen Räume bildet. Die-
ser gemeinschaftliche Aussenraum, die Anordnung der 

Erschliessung durch die Gesamtanlage, sowie die Aus-
richtung von den Gemeinschaftsräumen wie der Multi-
funktionsraum im Ergänzungsbau und die Waschküche im 
Altbau, ergänzen die individuellen Wohnungen, und 
unterstreichen damit die Idee des genossenschaftlichen 
Zusammenlebens.

Städtebauliche Lösung
Das Projekt sieht anstelle des Garagengebäudes einen 
Neubau vor, der einen gemeinschaftlichen Hofraum 
schafft. Das Volumen des Neubaus ist sorgfältig positio-
niert. Die so geschaffenen Aussenflächen bieten vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten und tragen mit unterschiedlichen 
Qualitäten zur grundsätzlichen Idee bei.
Es fällt jedoch auf, dass das beim Neubauvolumen ins-
besondere der mittlere Teil sowie die Dachform in Fassa-
den- und Perspektivdarstellungen voneinander abweichen. 
Dies bedarf einer Klärung. 
Um die Hierarchie zwischen dem historischen Haupt-
gebäude und dem Neubau klarer herauszuarbeiten, wird 
vorgeschlagen, das neue Gebäude als möglichst ein-
faches Volumen mit geringer Gebäudehöhe zu konzipie-
ren. Zudem sollten die Fassaden zurückhaltend gestaltet 
werden, um die Dominanz des Hauptgebäudes nicht zu 
beeinträchtigen.
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Erweiterung des 
mittleren Teils zum Hof gelegt werden, da diese das Volu-
men komplexer wirken lässt. Eine Überarbeitung dieses 
Aspekts wird empfohlen, um eine klarere und harmoni-
schere Gestaltung zu erzielen.

Umgebung und Aussenraum
Die Anordnung und Gestaltung der Aussenräume unter-
stützten die genossenschaftliche Idee des Projekts sehr 
gut. Der «Dorfplatz» als zentrales Element überzeugt.
Eine kritische Betrachtung verdient die Zugänglichkeit 
dieses zentralen «Dorfplatzes». Derzeit ist dieser lediglich 
durch die Gebäude erreichbar, während Wege von Wes-
ten und Osten fehlen.
Dies schränkt die Nutzbarkeit deutlich ein und führt zu 
einer starken Privatisierung des «Dorfplatzes». Diese Situ-
ation sollte überdacht werden, um die Offenheit und 
Zugänglichkeit zu fördern.

Genossenschaft Dorfkern, Zürich
Volta Architekturwerkstatt, Zürich﻿
Empfehlung an die Gemeindeversammlung
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Genossenschaft Dorfkern, Zürich
Volta Architekturwerkstatt, Zürich﻿

Empfehlung an die Gemeindeversammlung

Die oberirdische Anordnung der Parkplätze erscheint öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll.
Besonders die Parkplätze im Osten sind durch Bäume har-
monisch in den Aussenraum integriert. Die nördlichen 
Parkplätze hingegen prägen den Aussenraum vor dem 
Neubau stärker und könnten durch eine lockerere 
Gestaltung verbessert werden.
Darüber hinaus sollte die geplante Überbauung auf dem 
angrenzenden Grundstück im Westen in der weiteren 
Bearbeitung berücksichtigt werden, da sie potenziell Ein-
fluss auf die Gestaltung der Aussenräume und deren Nut-
zung haben könnte.

Architektonisches Konzept
Altbau
Die räumichen Eingriffe im Bereich der zentralen Erschlies-
sung bilden dabei den Kern des Sanierungskonzeptes. Der 
in Nord-Süd-Richtung verlaufende Durchgang durchs 
Gebäude wird aufgewertet und verstärkt. Dessen 
Bedeutung fürs Gesamtkonzept wird im Längsschnitt 
deutlich und auch lebhaft dargestellt. Das sowohl im 
Grundriss wie im Schnitt bestehende Engnis an der Ver-
bindungsstelle der beiden höhenversetzten Erdgeschosse 
auf der Nord- und Südseite, könnte dabei noch stärker 
geöffnet werden.
Um das um einen Lift ergänzte zentrale Treppenhaus, wer-
den die Küchen und Sanitärräume kompakt angeordnet. 
Die Konzentrierung der hoch installierten Räume in der 
Gebäudemitte, inklusive der vertikalen Erschliessung mit 
Haustechnik-Steigzonen ist sicher sinnvoll, wird aber in 
den Plänen noch nicht genügend dargestellt.
Das Projekt unterstreicht die Bedeutung von Balkonen als 
Verzahnung des privaten Innen mit dem gemeinschaft-
lichen Aussen, und ergänzt dabei den Altbau mit neuen 
Balkonen. Die Ausformulierung als vorgesetzte Loggia-
schicht, erscheint mit den Höhenversätzen und den
geringen Dimensionen architektonisch noch zu wenig aus-
gereift.

Wohnungen
Die Wohnungsgrundrisse orientieren sich an der klein-
teiligen Kammer-Struktur des Bestandes und belassen 
diesen in den unteren Geschossen – mit Ausnahme 

gezielter Anpassungen – weitgehend unverändert. Der 
grössere Eingriff auf der Südseite im ersten Dachgeschoss, 
schafft zwei qualitätsvolle neue Wohnungen. Dabei scheint 
die separate interne Erschliessung der beiden Dach-
kammern etwas aufwändig. Die allseitige Orientierung des 
Gebäudes, ermöglicht jeder Wohnung eine zwei-, teils 
auch dreiseitige Ausrichtung.
Das Projekt respektiert und erhält das Bestehende in sei-
ner Unterschiedlichkeit und Von-der-Norm-Abweichende, 
und damit dessen wertvollen Charakter und Charme.

Materiell und Energetisch 
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur energetischen 
Sanierung der Gebäudehülle, mit dem formulierten Ziel 
der Bauschadenverhinderung, scheinen angemessen und 
grundsätzlich sinnvoll. Als Beispiel nimmt der Umgang mit 
den bestehenden Fenstern, unter Beachtung der CO2-
Bilanz des Bauteils über die ganze Lebensdauer, die aktu-
elle Energie-Thematik sehr ernst und findet eine gute Ant-
wort.
Der Entscheid für eine Innen- gegenüber einer Aussen-
dämmung, hat sicher Vorteile aber auch noch nicht 
abschätzbare Nachteile - Aufwand Wiederherstellung der 
Oberflächen, problematische Anschlüsse im Boden- und 
Deckenbereich -, und muss in der weiteren Projektent-
wicklung sicher nochmals verifiziert werden.

Fazit Architektonisches Konzept Altbau
Insgesamt zeigt der formulierte Umgang mit der histori-
schen Bausubstanz und die vorgesehene Eingriffstiefe, 
eine respektvolle und würdigende Haltung gegenüber dem 
Vorgefundenen. Diese Haltung spiegelt sich auch in der 
Sorgfalt der Darstellung.

Neubau
Die vorgeschlagene Gebäudestruktur überzeugt durch ihre 
kompakte Form und die klare Rhythmisierung mittels 
eines sinnvollen Rasters. Die geplanten Balkone tragen zur
Kommunikation zwischen Innen- und Aussenraum bei und 
unterstützen die Idee eines vielfältigen Lebensraums. Der 
Wohnungsmix ist durchdacht und bietet eine gute Grund-
lage für die Schaffung eines lebendigen Wohnumfelds.
Die Zugänge zu den Wohnungen wirken teilweise noch 
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wenig attraktiv und könnten eine genauere Ausarbeitung 
vertragen. Positiv hervorzuheben ist jedoch das Angebot
genossenschaftlicher Räume im Erdgeschoss, welches 
eine wertvolle Ergänzung für Alt- und Neubau darstellt 
und das gemeinschaftliche Leben stärkt. Die Planung zeigt 
insgesamt eine klare Haltung und eine fundierte Aus-
einandersetzung mit den gestellten Anforderungen.
Die Anforderungen der Barrierefreiheit sind nur teilweise 
erfüllt. Insbesondere die vorhandenen Stufen innerhalb 
des Gebäudes erfordern Um- und Nebenwege, um die ver-
schiedenen Bereiche barrierefrei zu erreichen. Es wird 
empfohlen, im weiteren Planungsprozess eine direkte und
umfassende barrierefreie Erschliessung möglichst vieler 
Bereiche und Wohnungen anzustreben.
Zudem erscheint der Veloraum im Untergeschoss in seiner 
derzeitigen Gestaltung wenig praktikabel. Hier wäre eine 
Überarbeitung der Planung erforderlich, um eine nutzer-
freundliche und funktionale Lösung zu erzielen.
Die formulierten Ziele für die Umsetzung des Neubaus 
erscheinen aktuell und gut durchdacht.
Die aufgezeigte Strategie sowie die dargestellten 
Konstruktionsansätze zeugen von einer fundierten und 
sorgfältigen Auseinandersetzung.
Fazit Architektonisches Konzept Neubau
Der Vorschlag für den Neubau adressiert die wesentlichen 
Themen in überzeugender Weise.
Einige Aspekte, wie oben erwähnt, bedürfen im weiteren 
Planungsprozess jedoch einer detaillierteren Prüfung und 
Ausarbeitung, um die gestellten Anforderungen voll-
ständig zu erfüllen.

Fazit Allgemein
Der vorliegende Entwurf überzeugt in seiner Gesamtheit 
städtebaulich und in weiten Teilen auch hinsichtlich der 
vorgeschlagenen baulichen und freiraumplanerischen 
Massnahmen. Das Konzept einer Genossenschaft als Trä-
gerin, wird zur Belebung der Umgebung beitragen und
eine Bereicherung des Standorts darstellen. Die präsen-
tierten Pläne und Beschreibungen vermitteln das echte 
Anliegen, einen lebendigen Ort für unterschiedliche 
Lebensweisen zu schaffen, der sich harmonisch in das 
bestehende Umfeld einfügt.

Empfehlungen zur Überarbeitung
Allgemein
•	 Der Bestandes- und Neubau bilden ein überzeugendes 

Ensemble als Rahmen zur Schaffung eines genossen-
schaftlichen Raumprogramms. 

•	 Der suffizient gehaltene, individuelle Wohnraum wird 
einem hochwertigen gemeinschaftlichen Nutzungs-
angebot entgegengestellt – ein neuer Ort wird 
geschaffen. Dieser zeichnet sich durch einen aus-
gewogenen Dialog zwischen gemeinschaftlichen und 
privaten Innen- und Aussenräumen aus.

•	 Die angestrebte Eingriffstiefe im Bestandesbau sowie 
die Angemessenheit der Mittel für den Neubau ver-
mögen die Bauten unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit zu einem Ganzen zu verbinden

Genossenschaft Dorfkern, Zürich
Volta Architekturwerkstatt, Zürich﻿
Empfehlung an die Gemeindeversammlung
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Ortsbau
•	 Das Schaffen präziser und vielfältiger Aussenräume, 

die spezifische Nutzungen aufweisen und individuelle 
Aneignungsmöglichkeiten ermöglichen, wird 
gewürdigt.

•	 Die Setzung des Neubaus bezüglich seiner Höhe und 
Lage zum «Chloster» ist zu prüfen. Es ist zu ermitteln, 
ob der Bestandesbau vom Strassenraum aus mehr 
Sichtbarkeit erhalten kann.

•	 Der zwischen den Gebäuden aufgespannte, gemein-
schaftlich genutzte «Dorfplatz» ist bezüglich seiner 
Dimensionierung zu überprüfen. Eine mögliche Option 
wäre eine leichte Verschiebung des Neubaus gegen 
Norden, um Raum für eine grössere gemeinschaftliche 
Mitte zu schaffen.

•	 Die offene Parkierung für Bewohnende und 
Besuchende überzeugt durch ihre laterale Anordnung. 
Sie ist möglichst zurückhaltend und durchgrünt zu 
gestalten.

•	 Es wird empfohlen, die oben genannten Punkte anhand 
eines Modells zu prüfen.

Bestandesbau
•	 Der Leitsatz «kleinstmöglicher Eingriff mit grösstmögli-

cher Wirkung» wird im angestrebten Erhalt und 
Umgang mit der historischen Bausubstanz über-
zeugend umgesetzt.

•	 Die dem Bestandesbau vorgelagerten Balkonschichten 
mit halbprivaten Aussenräumen beruhen auf einem 
additiven Prinzip, was aus denkmalpflegerischer Sicht 
begrüsst wird. Hinsichtlich ihrer Ausbildung und Mate-
rialisierung sind sie sorgsam zu gestalten, um das 
Erscheinungsbild des «Chlosters» möglichst zu wahren.

•	

Neubau
•	 Die Erschliessungstypologie auf Gartenebene, die ähn-

lich zu derjenigen des Bestandesbaus ausgebildet ist 
und eine allseitige Durchlässigkeit und Zugangsfreiheit 
gewährleistet, überzeugt.

•	 Die symmetrische Dreiteilung des Neubauvolumens, 
inklusive Dach, wirkt etwas rigid und bleibt in Bezug 
zum bestehenden Chlosterbau zu untersuchen. 

•	 Es ist zu prüfen, ob und wie die Höhe des Neubau-
volumens reduziert werden kann. Als mögliche Mass-
nahme ist beispielsweise ein weniger steiles Dach zu 
erwägen, das sich mehr der Dachneigung des «Chlos-
ters» angleicht. Ebenso ist zu untersuchen, ob die 
neue Trauf- und Firsthöhe präziser zum Bestandesbau 
gesetzt werden können. 

•	 	Allgemein wirkt das Dach durch seinen Höhenversatz 
etwas unruhig. Dessen Ausbildung und die Anordnung 
der Gauben – aussen- und innenräumlich – sind in der 
weiteren Bearbeitung zu klären und zu präzisieren.

•	 	Die einzelnen Fassaden unterscheiden sich in ihrem 
formalen Ausdruck und ihren Proportionen relativ 
stark. Es ist zu untersuchen, ob bezüglich der Allseitig-
keit des Gebäudes einheitlichere Gestaltungs- und 
Öffnungsprinzipien angewandt werden können.

Genossenschaft Dorfkern, Zürich
Volta Architekturwerkstatt, Zürich﻿

Empfehlung an die Gemeindeversammlung
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Projekt 01

Investierende	 Zobrist + Räbsamen AG, Zürich

Architektur	 Studio5K GmbH, Aesch

Stellungnahme aus Sicht der Denkmalpflege 
Das Projekt verändert die Volumetrie auf der Westseite, 
indem die heutige Abschleppung aufgehoben und auf der 
Westseite ein Quergiebel eingebaut wird. Dieser Quer-
giebelaufbau ist historisch nicht belegt. Gleichzeitig wird 
die südliche Giebelfassade «begradigt». Aus denkmal-
pflegerischer Sicht geht damit die Lesbarkeit der ver-
schiedenen Bauphasen verloren. 

Zudem wird die Fensteranordnung der Südfassade ver-
ändert, die Fensterformate vereinheitlicht sowie der 
Hauseingang aufgehoben. Dies widerspricht ebenfalls 
denkmalpflegerischen Grundsätzen. Die heutige Fassade 
lebt von den verschiedenen Fensterformaten und ihrer 
teilweise unregelmässigen Verteilung. Der Hauseingang, 
auch wenn durch die letzte Renovation verändert, gehört 
typologisch zum Bestand.

Im Innern werden die heute nicht unterkellerten Bereiche 
ausgehoben und den Kellerräumen zugeschlagen. Dies 
verlangt aufwendige bautechnische Massnahmen, die 
das historische Mauergefüge beeinträchtigen können. 
Die nur teilweise Unterkellerung ist bei historischen Bau-
ten oft anzutreffen. Ohne Not sollte nicht davon 
abgewichen werden. 

Insgesamt wird im Innern stark in die bestehende Struk-
tur eingegriffen.

Die Unterniveau-Garage stösst unmittelbar auf die 
Sockelmauer des Altbaus. Für die Schalung der Beton-
wände müssten aufwändige Unterfangungen vor-
genommen werden, welche die Statik des Bestandesbaus 
gefährden könnten. 

Projektwürdigung
Das Projekt von Studio 5k und Zobrist+Räbsamen über-
zeugt durch eine klare städtebauliche Haltung: Der Neu-
bau wird so positioniert, dass das bestehende Chloster 
weiterhin gut sichtbar bleibt. Diese bewusste Setzung 
sowie die angemessene Körnung werden vom 
Beurteilungsgremium ausdrücklich begrüsst.

Gleichzeitig ergeben sich daraus jedoch kritische 
Aspekte. Insbesondere verliert der nördliche Aussen-
raum durch die Positionierung der Wohneinheiten seinen 
gemeinschaftlichen Charakter und wird stark privatisiert. 
Auch der Wegfall der Durchwegung rund um das Chlos-
ter – insbesondere der südliche Zugang – wird negativ 
beurteilt.

Zobrist + Räbsamen, Zürich
Studio 5K, Aesch
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Zobrist + Räbsamen, Zürich
Studio 5K, Aesch

Die deutlich sichtbare, steil wirkende Zufahrt zur Tief-
garage wirft ungelöste Fragen auf, die im Verfahren nicht 
abschliessend geklärt werden konnten. Die Nähe der 
Garage zu den Grundmauern des Chlosters sowie zur Par-
zellengrenze erscheint zudem baulich riskant und mit 
erheblichem Aufwand verbunden. Eine unterirdische Ver-
bindung zum alten Chloster wäre begrüsst worden.

Im Chloster selbst wird der strukturelle Eingriff als zu mas-
siv bewertet, da er einer nahezu vollständigen Entkernung 
gleichkommt, ohne dabei signifikante räumliche Mehr-
werte für die Wohneinheiten zu schaffen. Kritisch beurteilt 
werden auch der geplante Durchbruch der südlichen 
Bestandsmauer sowie die vorgeschlagenen Nutzungen der 
bislang verfüllten Untergeschosse, die neue Fundamente 
und aufwendige Aushubarbeiten erfordern würden.

Die vereinheitlichte Südfassade wird zwar als interessan-
ter Vorschlag diskutiert, führt jedoch zum Verlust der his-
torischen Vielschichtigkeit des Bauwerks. Auch der weit-
gehende Ersatz der Fenster wird als unnötig angesehen. 
Ein stärkerer Erhalt der bestehenden Bausubstanz wäre 
hier wünschenswert gewesen.

Der kompakte Neubau gilt als effizient, weist jedoch funk-
tionale Defizite auf: Die Feuerwehrzufahrt zum Chloster ist 
nicht klar geregelt, die schwellenlose Erschliessung der 
Obergeschosswohnungen erfolgt ausschliesslich über die 
Tiefgarage, und der Liftvorraum im Erdgeschoss ist von 
aussen nicht zugänglich. Zudem ist ein barrierefreier 
Zugang zur Tiefgarage für die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Chlosters nicht gewährleistet.

Schliesslich überzeugt auch der Aussenraum zwischen 
Neu- und Altbau nicht: Die Wohnungstypologien im Neu-
bau wirken schematisch, und die Aussenraumgestaltung 
bleibt unpräzise. 

Dadurch bleiben die Chancen ungenutzt, zwischen Chlos-
ter und Neubau einen einladenden, gemeinschaftlich nutz-
baren und attraktiv gestalteten Aussenraum zu schaffen.
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